
 

 
 
 

Vertriebsentschädigungen an die Basler Kantonalbank 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Basler Kantonalbank ab dem 1. Oktober 2014 auf 
sämtliche Vertriebsentschädigungen, welche der Bank gegebenenfalls von Anbietern von kollektiven 
Kapitalanlagen (Anlagefonds) zufliessen, verzichtet. Ab diesem Zeitpunkt stehen solche Vertriebs- 
entschädigungen dem Kunden zu und werden diesem periodisch weitervergütet. Aus Gründen der 
Transparenz informieren wir Sie nachfolgend über die Bandbreiten, innerhalb welcher sich allfällige 
Entschädigungen im Rahmen des Vertriebs von kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) normaler- 
weise bewegen. (bei Anlagefonds stellen die Vertriebsentschädigungen einen Teil der im Fondsreg- 
lement ausgewiesenen Verwaltungskommission dar): 

 
Produktkategorie Bandbreite 

 
 

Produktekategorie Bandbreite 
 

Geldmarktfonds 0% – 0.40 % 
Obligationenfonds 0% – 1.00% 
Immobilienfonds 0% 
Übrige Anlagefonds (z.B. Aktienfonds, 0% – 1.50% 
Anlagestrategiefonds, alternative Anlagefonds, 
Fund of Funds etc.) 

 
 
 
 

Stand: Oktober 2014 
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